
Ausgabe 51 / 2025 
Amtsblatt der Gemeinde Schkopau 

ausgegeben am 17.12.2025 
Seite 1 von 9 

 

 

Gemeinde Schkopau 

Amtsblatt 
 

Bekanntmachungen der Gemeinde Schkopau 

 

 

Nummer 51 / 2025 ausgegeben am: 17.12.2025 

Inhalt:  

 

Bekanntmachung der Richtlinie zur Bezuschussung zur Kastration von 

zugelaufenen wilden, herrenlosen Katzen vom 12.12.2025 Seite: 2  

 

Bekanntmachung der Beschlüsse der 13. Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Schkopau am 09.12.2025 Seite: 3  

 

Öffentliche Bekanntmachung – Benachrichtigung über eine öffentliche 

Zustellung gemäß § 122 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) und § 10 

Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) Seite: 4  

 

Öffentliche Bekanntmachung – Aufforderung an die Parteien und 

Wählergruppen zur Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern Seite: 5  

 

Öffentliche Bekanntmachung – Berufung des Gemeindewahlleiters 

und der stellvertretenden Gemeindewahlleiterin für die Wahl des 

Landrats am 07.06.2026 und der ggf. erforderlichen Stichwahl am 

28.06.2026 Seite: 7  

 

Hinweis auf eine öffentliche Auslegung – Amtsblatt Nr. 2/2025 des 

ZWA Bad Dürrenberg  Seite: 8  

 

Hinweis auf eine öffentliche Auslegung – Amtsblatt Nr. 06/2025 des 

AZV Merseburg Seite: 9  

     

 Impressum Seite: 1  

     

 

 

 

 

 

 

 
Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Schkopau     

     

Herausgeber:  Druck / Layout: 

Der Bürgermeister  Gemeinde Schkopau 

Gemeinde Schkopau    

Schulstraße 18, 06258 Schkopau  Bezugsbedingungen: 

Telefon: 03461 / 73 03 510  Es kann abonniert werden. Das Jahresabonnement kostet 

47,50 Euro. Diese sind im Voraus bar oder per 

Überweisung zu entrichten. Die Ausgaben gehen auf dem 

Postweg zu. 

Telefax: 03461 / 73 03 55 510  

  

Verantwortlich:    

Sekretariat   

Telefon: 03461 / 73 03 510   

Telefax: 03461 / 73 03 55 510    

E-Mail: info@gemeinde-schkopau.de     



Ausgabe 51 / 2025 
Amtsblatt der Gemeinde Schkopau 

ausgegeben am 17.12.2025 
Seite 2 von 9 

 

 

 
  



Ausgabe 51 / 2025 
Amtsblatt der Gemeinde Schkopau 

ausgegeben am 17.12.2025 
Seite 3 von 9 

 

 

 
  



Ausgabe 51 / 2025 
Amtsblatt der Gemeinde Schkopau 

ausgegeben am 17.12.2025 
Seite 4 von 9 

 

 

 



Ausgabe 51 / 2025 
Amtsblatt der Gemeinde Schkopau 

ausgegeben am 17.12.2025 
Seite 5 von 9 

 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

 
 

Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen zur 
Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern 

 
Die in der Gemeinde Schkopau vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit gemäß § 6 
Abs. 2 der Kommunalwahlverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) aufgefordert,  
 

bis zum 30.01.2026 
 
wahlberechtigte Personen des oben genannten Wahlgebietes als Mitglieder des Wahlvorstandes für 
die Wahl des Landrates am 07.06.2025 und ggf. für die Stichwahl am 28.06.2025 vorzuschlagen. Die 
Vorschläge sind unter Angabe von Vor- und Zunamen, Adresse und telefonische / elektronische 
Erreichbarkeit an folgende Adresse zu senden: 
 

Gemeinde Schkopau 
Wahlamt 

Schulstr. 18 
06258 Schkopau 

wahlen@gemeinde-schkopau.de 
 
Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher als Vorsitzendem und mindestens 5 Beisitzern (§ 
12 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt - KWG LSA). 
 

Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nach § 13 Abs. 2 KWG LSA ein 
Wahlehrenamt nicht innehaben. 
 

Die Beisitzer der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. Die Ablehnung der Übernahme eines 
Wahlehrenamtes oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 31 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und § 13 Abs. 3 KWG LSA.  
 

Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Regel nur vor für: 
 

- die Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung sowie des Landtages und der 
Landesregierung, 

 
- die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind, 
 

- Wahlberechtigte, die am Wahltag das 67. Lebensjahr vollendet haben, 
 

- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 
Ausübung des Amtes in besonderer Weise erschwert, 

 
- Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde oder 

durch Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben, 
 

- Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes 
aufhalten, 

 
- Wahlberechtigte, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an Wahlen 

ablehnen. 
 

mailto:wahlen@gemeinde-schkopau.de
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Ein Beschäftigter der Gemeinde kann auch zum Mitglied des Wahlvorstandes berufen werden, wenn 
er nicht im Wahlgebiet wohnt. Gleiches gilt für den Beschäftigten eines Landkreises bei der Kreiswahl. 
 
Zu Beisitzern der Wahlvorstände können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet ansässigen 
Behörden und Einrichtungen des Landes oder einer der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht genügend 
Wahlberechtigte finden lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der jeweiligen 
Behördenleitung. 
 
 
Schkopau, den 16.12.2025 

 
Kuphal 
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

 
 

Berufung des Gemeindewahlleiters und der 
stellvertretenden Gemeindewahlleiterin für die 
Wahl des Landrates am 07.06.2026 und der ggf. 

erforderlichen Stichwahl am 28.06.2026 
 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 09.12.2025 wurde durch Beschluss 
 
Herr Thomas Kuphal zum Gemeindewahlleiter  
 
und  
 
Frau Laura-Eveline Rehfeld zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin berufen. 
 
Der Wahlleiter und seine Stellvertreterin sind wie folgt erreichbar: 
 

Gemeinde Schkopau 
Wahlamt 

Schulstr. 18 
06258 Schkopau 

 
 
Schkopau, den 16.12.2025 
 
 
 
 
Ringling 
Bürgermeister 
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Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 

 

Das Amtsblatt Nr. 2/2025 des ZWA Bad Dürrenberg vom 08.12.2025 liegt zur Einsichtnahme 

im Sekretariat der Gemeinde Schkopau, Zimmer 5.9, Schulstraße 18 in 06258 Schkopau 

bereit. Die Auslegung erfolgt vom 18.12.2025 bis einschließlich zum 23.01.2026. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Während der folgenden Dienstzeiten können die Unterlagen eingesehen werden: 

 

Montag und Mittwoch  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Dienstag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Donnerstag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Freitag     09:00 Uhr – 12:00 Uhr  
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Hinweis auf eine öffentliche Auslegung 

 

Das Amtsblatt Nr. 06/2025 des AZV Merseburg vom 16.12.2025 liegt zur Einsichtnahme im 

Sekretariat der Gemeinde Schkopau, Zimmer 5.9, Schulstraße 18 in 06258 Schkopau bereit. 

Die Auslegung erfolgt vom 18.12.2025 bis einschließlich zum 23.01.2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der folgenden Dienstzeiten können die Unterlagen eingesehen werden: 

 

Montag und Mittwoch  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 14:00 Uhr 

Dienstag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Donnerstag    09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr 

Freitag     09:00 Uhr – 12:00 Uhr  


